
 

 	  

Anfrage der Fraktion BÜNDNIS‘90 / DIE GRÜNEN für die 
Stadtratssitzung am 23.09.2024: 

Worin liegen die Beweggründe für unterschiedliche Regelungen der 
Mitgliedersatzungen der städtischen Gremien?  

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

die Ratsfraktion von BÜNDNIS‘90/DIE GRÜNEN bittet um Aufklärung bezüglich 
Differenzen in den Satzungen des Jugendstadtrats und des Beirats für 
Migration und Integration.  

Unserer Fraktion fiel während der Suche nach Informationen in der Satzung 
des Beirats für Migration und Integration auf, dass im Gegensatz zum 
Jugendstadtrat eine Doppelmitgliedschaft in Beirat und Stadtrat möglich ist.  

In der Satzung des Jugendstadtrats, welche am 29.03.2004 aufgrund der §§ 
24 und 56 b der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) durch den 
Stadtrat der Stadt Pirmasens beschlossen wurde, ist festgelegt, dass nach § 3 
ein Mitglied des Jugendstadtrats seinen Sitz im Jugendstadtrat verliert, wenn 
es „[…] als stimmberechtigtes Mitglied im Stadtrat oder einem anderen städt. 
Gremium ein Mandat annimmt […]“. Dies ist beim Beirat für Migration und 
Integration und dem Seniorenbeirat nicht der Fall.  

Wir würden gerne erfahren, was die genauen Beweggründe für die 
unterschiedlichen Regelungen waren.  
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Aus unserer Sicht schränkt eine Regelung wie diese die Möglichkeiten sich 
kommunal zu engagieren, zwar nicht erheblich, dennoch merklich, ein. 

Wir wären dankbar, wenn Sie diese Punkte in der kommenden Stadtratssitzung 
klären könnten. 

Mit freundlichen Grüßen, 

Luis Wittmer   
Fraktionsvorsitzender   


